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Bei Interesse an den Tagesordnungen, können diese beim Bürgermeisterbüro unter 
� 0 21 03 / 72-106 oder mailto:buergermeisterbuero@hilden.de angefordert werden. 

Die Tagesordnungen werden dann - entweder einmalig oder aber auch auf Wunsch regelmäßig - kostenlos zugesandt. 
**************************************** 

 

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Hilden 
 

1. Tagesordnung für die 14. öffentliche und nicht öffentliche Sitzung des Rates der Stadt Hilden 
am Dienstag, 14.06.2011, 17:00 Uhr, im Bürgersaal des Bürgerhauses 
 
Zu Beginn wird eine Einwohnerfragestunde durchgeführt mit einer zeitlichen Begrenzung  
von 30 Minuten. 
 
Öffentliche Sitzung 
 

Eröffnung der Sitzung 
 
 Änderungen zur Tagesordnung 
 
 Einwohnerfragestunde 
 
 1   Befangenheitserklärungen  
   
 2   CO-Pipeline der Firma Bayer-Material Science - Sachstandsbericht  
   
 3   Auflösung und Neubildung von Ausschüssen  
   
 4   Besetzung von Ausschüssen  
   
 5   Mitteilungen und Beantwortungen von Anfragen  
   
 6   Entgegennahme von Anfragen und Anträgen  
 
Nicht öffentliche Sitzung 
 

 7   Befangenheitserklärungen  
   
 8   (Fortsetzung) Mitteilungen und Beantwortungen von Anfragen  
   
 9   (Fortsetzung) Entgegennahme von Anfragen und Anträgen  
 
Hilden, 06.06.2011 
Bürgermeister Horst Thiele 
Vorsitzender 
 
 
 
 
 

 Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

Rat  09.  06. 25. 14. 20.   19.  14. 

Haupt- und Finanzausschuss   16.   29.   21.  30.  

Ausschuss für Kultur und Heimatpflege  23.    22.      02. 

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz  17.   11. 15.     09.  

Jugendhilfeausschuss   02.    13.    24.  

Paten- und Partnerschaftsausschuss  28.        10.   

Personalausschuss  10.  02.         

Rechnungsprüfungsausschuss    11.     08.  14.  

Schul- und Sportausschuss  24.     07.     08. 

Sozialausschuss   10.         05. 

Stadtentwicklungsausschuss  02. 09. 02./13. 18. 15. 06.   05. 16. 07. 

Wirtsch.-u. Wohnungsbauförderungsaussch.  21.     14.  28.  23.  

Integrationsrat  17.   26.    29.  17.  
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2. Satzung der Stadt Hilden über Gestaltung, Größe und Anzahl von Abstellplätzen für Fahrräder 
(Fahrradabstellplatzsatzung) vom 26.05.2011 
 
Der Rat der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung am 25.05.2011 nach Vorberatung im Stadtentwicklungs-
ausschuss aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) [in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S.270), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2010 (GV. NRW S.688)] und des § 86 Abs. 1 Nr. 4 in 
Verbindung mit § 51 Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) [vom 07.03.1995 
(GV.NRW S. 218, ber. S. 982) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 01.03.2000 (GV.NRW S. 
256), zuletzt geändert durch Artikel 2 des DL-RL-Gesetzes vom 17.12.2009 (GV. NRW S.863] die fol-
gende Satzung beschlossen: 

 
Präambel 

Die Stadt Hilden ist eine fahrradfreundliche Stadt. Sie fördert insbesondere die Nutzung des Fahrrades 
als Alltagsverkehrsmittel. Hierzu gehört auch das Aufstellen von Fahrradständern in Fahrradabstellan-
lagen, an denen Fahrräder jeder Größe stabil stehen und diebstahlsicher (d.h. am Rahmen) abge-
schlossen werden können. Dies soll an möglichst vielen Standorten im Stadtgebiet geschehen. 
Bei der Planung von Fahrradabstellanlagen und der Montage von Fahrradständern sind folgende 
Grundsatzaspekte zu beachten: 
- der Platzbedarf eines Fahrrades; 
- die Erreichbarkeit und Einsehbarkeit des Fahrradabstellplatzes; 
- die Funktionalität eines Fahrradständers. 
Die vorliegende Satzung definiert die zu beachtenden Kriterien dieser Aspekte und gibt so vor, wie 
Fahrradabstellanlagen in Hilden auszusehen haben. 
 
 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Räumlicher Geltungsbereich 
Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung erstreckt sich auf das gesamte Stadtgebiet. Ausge-
nommen sind Gebiete in Bebauungsplänen, sofern dort von dieser Satzung abweichende Regelungen 
getroffen sind. 
 

(2) Inhaltlicher Geltungsbereich 
Die Regelungen dieser Satzung beziehen sich nur auf die von Besuchern/Besucherinnen baulicher An-
lagen frei zugänglichen Fahrradabstellanlagen. Abschließbare Einstellmöglichkeiten sind nicht betrof-
fen. 
 
(3) Begriffe 
Eine Fahrradabstellanlage ist eine Ansammlung mehrerer Fahrradständer. 
Ein Fahrradständer ist das Objekt, an welchem das Fahrrad abgestellt und angeschlossen werden soll. 

 
 

§ 2 Allgemeine Grundsätze 

(1) Werden bauliche oder andere Anlagen errichtet, bei denen ein Zu- und Abgangsverkehr zu erwar-
ten ist, sind Fahrradabstellplätze in ausreichender Zahl und Größe und in geeigneter Beschaffenheit 
herzustellen. 
 

(2) Die Fahrradabstellplätze sind auf dem Baugrundstück herzustellen und dauerhaft bereitzuhalten; 
sie dürfen nicht zweckentfremdet genutzt werden. Besteht auf dem Baugrundstück keine Möglichkeit 
zum Bau von Fahrradabstellplätzen, sind diese in Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde an anderer 
geeigneter Stelle zu schaffen. 
 

(3) Die Fahrradabstellplätze sollen in der Nähe des Eingangsbereiches der Anlage angeordnet wer-
den und müssen von der öffentlichen Verkehrsfläche aus leicht zugänglich, verkehrssicher erreichbar 
und gut einsehbar sein. 
 

(4) Die Fahrradabstellplätze sind so anzulegen, dass sie jederzeit über eine ausreichende Bewe-
gungsfläche zugänglich sind. Als Richtwert gilt eine Tiefe von 2,00 m (gemessen jeweils von Hinterkan-
te Fahrrad, wenn es richtig abgestellt ist). 
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(5) Bei der Planung von Fahrradabstellanlagen ist die durchschnittliche Größe eines Fahrrades (Län-
ge 1,90 – 2,00m, Breite 0,60 – 0,70m, Höhe ca. 1,00m) zu beachten. 
 
 

§ 3 Beschaffenheit 

(1) Die Fahrradabstellplätze sind so zu gestalten, dass Fahrräder mit allen fahrradtypischen Laufrad-
größen und Reifenbreiten sicher und ohne Beschädigung der Laufräder  an stabilen Fahrradständern 
eingestellt/angelehnt werden können (Standsicherheit). 
 

(2) Die verwendeten Fahrradständer müssen das Anschließen des Rahmens sowie des Vorder- oder 
Hinterrades mit Schloss ermöglichen (Diebstahlsicherheit). 
 

(3) Die verwendeten Fahrradständer müssen einen ausreichenden Abstand zwischen den abgestell-
ten Fahrrädern gewährleisten, d.h. sie müssen mind. 70 cm bei ebenerdiger Einstellung und mind. 50 
cm bei Hoch/Tiefeinstellung. auseinander stehen. 
(Benutzerfreundlichkeit). 
 

(4) Die Aufstellflächen für Fahrradabstellanlagen sind weit möglichst mit wasserdurchlässigem Un-
tergrund herzustellen. 
 
 

§ 4 Anzahl 

(1) Für bauliche Anlagen oder Nutzungen ist der Abstellplatzbedarf nach den besonderen Verhältnis-
sen im Einzelfall zu ermitteln. 
 

(2) Zur Orientierung über die Anzahl der erforderlichen und zu erstellenden Fahrradabstellplätze 
dient die als Anlage beigefügte Richtzahlenliste. 
 
 

§ 5 Ordnungswidrigkeiten 

Mit Geldbuße gemäß § 84 Abs. 1 Nr. 20 BauO NRW kann belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig den Vorschriften der §§ 2 – 4 zuwiderhandelt. Die maximale Höhe des Bußgeldes beträgt 50.000€. 

 
 

§ 6 In-Kraft-Treten 

Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt außer Kraft nach 
Ablauf von fünf Jahren nach der öffentlichen Bekanntmachung. 
 

Anlage 
Richtzahlen für Fahrradabstellanlagen in Hilden 

 
Fahrradstellplatzbedarf 

 
Nr.: Verkehrsquelle Herzustellende Fahrradabstell-

plätze 
(nachrichtlich) 

davon für Besucher/  
Besucherinnen 

1 Wohngebäude; ab drei 
Wohneinheiten  

1 Stpl. je 30m² Wohnfläche 20 %; aber mind. 2 Stpl. 

2 Gebäude mit Alten-
wohnungen 

1 Stpl. je 60m² Wohnfläche 25 %; aber mind. 2 Stpl. 

3 Gebäude mit Büro-, 
Verwaltungs- u. Praxis-
räumen 

1 Stpl. je 40 m² Nutzfläche 50 %; aber mind. 2 Stpl. 

4 Läden, Einzelhandels-
betriebe, sonstige Ver-
kaufsstätten bis 300m²; 
Gaststätten 

1 Stpl. je 40m² Verkaufs-/ Nutzflä-
che 

75 %; aber mind. 2 Stpl. 

5 Einzelhandelsbetriebe 
mit mehr als 300m² bis 
800m² 

1 Stpl. je 40m² Verkaufsfläche 75 %; aber mind. 6 Stpl. 
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6 Großflächige Einzel-
handelsbetriebe mit 
mehr als 800m² 

1 Stpl. je 80m² Verkaufsfläche 75 %; aber mind. 20 Stpl. 

7 Fachmärkte (Baumärk-
te, Möbelhäuser) 

1 Stpl. je 150m² Verkaufsfläche 50 %; aber mind. 10 Stpl. 

8 Allgemeinbildende 
Schulen ab Klasse 5 

1 Stpl. je 3 Schüler/Lehrer 90 % 

9 Volkshochschulen/ Mu-
sikschulen 

0,5 Stpl. je zeitgleich nutzbarem 
Ausbildungsplatz 

 
80 %; aber mind. 30 Stpl. 

10 Bibliotheken 1 Stpl. je 40 m² Hauptnutzfläche 90 %; aber mind. 30 Stpl. 

11 Sporthallen mit Besu-
cherplätzen 

1 Stpl. je 50 m² Hallenfläche 90 %; aber mind. 40 Stpl. 

12  Versammlungsstätten 
(Mehrzweckhallen, Ki-
nos) 

0,1 Stpl. je Besucherplatz 90 % 

 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende Satzung der Stadt Hilden über Gestaltung, Größe und Anzahl von Abstellplätzen für 
Fahrräder (Fahrradabstellplatzsatzung) wird hiermit öffentlich bekannt gemacht 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 7 Abs. 6 der GO NRW eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines 
Jahres nach dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet, 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hilden vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Hilden, den 26.05.2011 
Horst Thiele 
Bürgermeister 
 
 

3. Satzung für das Amt für Jugend, Schule und Sport der Stadt Hilden vom 03.06.2011 
 
Der Rat der Stadt Hilden hat am 06.04.2011 auf Grund des § 3 Abs. 2 des 1. Gesetzes zur Ausführung 
des Kinder- und Jugendhilfegesetzes – AG KJHG vom 12.12.1990 (GV NRW S. 664/SGV NW 216), 
der §§ 69 ff des Sozialgesetzbuches Achtes Buch (SGB VIII), Gesetz zur frühen Bildung und Förderung 
von Kindern (KiBiz) vom 30.10.2007 und des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NW. S. 666) in ihrer 
jeweils geltenden Fassung folgende Satzung für das Amt für Jugend, Schule und Sport der Stadt Hil-
den beschlossen: 
 
 
I.  Das Amt für Jugend, Schule und Sport 
 
§ 1 Aufbau 
 

Das Amt für Jugend, Schule und Sport besteht aus dem Jugendhilfeausschuss und der Verwaltung des 
Amtes für Jugend, Schule und Sport. 
 
 
§ 2 Zuständigkeit 
 

Das Amt für Jugend, Schule und Sport ist nach Maßgabe des SGB VIII, der dazu erlassenen Ausfüh-
rungsgesetze und dieser Satzung für alle Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe im Gebiet der Stadt 
Hilden zuständig. 
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§ 3 Aufgaben 
 

(1) Das Amt für Jugend, Schule und Sport ist örtlicher Träger der Jugendhilfe im Sinne des SGB VIII. 
Die Entfaltung der Persönlichkeit des jungen Menschen sowie die Stärkung und Erhaltung der Erzie-
hungskraft der Familie sollen bei allen Maßnahmen der öffentlichen Jugendhilfe im Vordergrund ste-
hen. 
 

(2) Das Amt für Jugend, Schule und Sport soll mit den Trägern der freien Jugendhilfe und allen be-
hördlichen Stellen, die sich mit Angelegenheiten der Kinder, Jugendlichen und jungen Menschen sowie 
der Familie befassen, zum Wohl junger Menschen und ihrer Familien partnerschaftlich zusammenar-
beiten. Es hat dabei die Selbstständigkeit der freien Träger in Zielsetzung und Durchführung der Ju-
gendhilfeaufgaben sowie in der Gestaltung ihrer Organisationsstruktur zu achten. 
 
 
II. Der Jugendhilfeausschuss 
 
§ 4 Mitglieder 
 

(1) Dem Jugendhilfeausschuss gehören 15 stimmberechtigte und 10 beratende Mitglieder aus den in 
§ 4 Abs. 3 Buchstabe a) - k) dieser Satzung genannten Institutionen sowie jeweils ein Ratsmitglied oder 
einem sachkundigen Bürger, der von den Fraktionen zu benennen ist, die nicht im Jugendhilfeaus-
schuss vertreten sind, an. 
 

(2) Stimmberechtigt sind: 
a) Neun Mitglieder des Rates oder von ihm gewählte Frauen und Männer, die in der Jugendhilfe er-

fahren sind, 
b) Sechs Frauen und Männer, die von den im Bereich des Amtes für Jugend, Schule und Sport wir-

kenden und anerkannten freien Trägern vorgeschlagen sind. 
 

Die stimmberechtigten Mitglieder werden vom Rat der Stadt Hilden gewählt. 
 

Für jedes Mitglied ist ein/e persönliche/r Stellvertreter/in zu wählen. Das Wahlverfahren richtet sich 
nach dem 1. Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG) und der Ge-
meindeordnung NRW sowie der Geschäftsordnung des Rates. 
 

(3) Beratende Mitglieder sind: 
a) der Bürgermeister oder der Sozialdezernent als sein Vertreter; 
b) die Leiterin/ der Leiter der Verwaltung des Amtes für Jugend, Schule und Sport oder deren Vertre-

tung; 
c) eine Richterin/ ein Richter des Familiengerichtes oder eine Jugendrichterin/ ein Jugendrichter, 

die/ der von der zuständigen Präsidentin/ dem zuständigen Präsidenten des Landgerichtes Düs-
seldorf bestellt wird; 

d) eine Vertreterin/ ein Vertreter der Arbeitsverwaltung, die/ der von der Leiterin/ dem Leiter der 
Agentur für Arbeit Düsseldorf bestellt wird; 

e) eine Vertreterin/ ein Vertreter der Grund-, Haupt- und Förderschulen, die/ der vom Schulamt Mett-
mann bestellt wird; 

f) eine Vertreterin/ ein Vertreter der übrigen weiterführenden Schulen, die/ der vom Regierungsprä-
sidenten Düsseldorf bestellt wird; 

g) eine Vertreterin/ ein Vertreter der Polizei, die/ der vom Landrat des Kreises Mettmann zu benen-
nen ist; 

h) je eine Vertreterin/ ein Vertreter der evangelischen und der katholischen Kirche, die/ der von der 
evangelischen bzw. katholischen Kirchengemeinde Hilden bestellt wird; 

i) eine Vertreterin/ ein Vertreter des Gesundheitsamtes Mettmann, die/ der von der Leiterin/ dem 
Leiter des Gesundheitsamtes Mettmann benannt wird, 

j) eine Vertreterin/ ein Vertreter des Jugendparlamentes, die/ der von der Vorsitzenden/ dem Vorsit-
zenden des Jugendparlamentes bestellt wird, 

k) je ein Ratsmitglied oder sachkundige/r Bürger/in, das/ die/ der von der Fraktionen zu benennen 
sind, die nicht im Jugendhilfeausschuss vertreten sind. 

 

Für die Mitglieder nach Buchstaben c) – k) ist je ein/e persönliche/r Vertreter/in zu bestellen. 
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§ 5 Teilnahme weiterer Personen 
 

(1) An den Sitzungen des Jugendhilfeausschusses nehmen die Abteilungsleitungen des Amtes für 
Jugend, Schule und Sport und der Jugendhilfeplaner teil. 
 

(2) Der Jugendhilfeausschuss kann weitere Männer und Frauen, die in der Jugendhilfe erfahren oder 
tätig sind, von Fall zu Fall zu seinen Sitzungen heranziehen. 
 
 
§ 6 Aufgaben 
 

(1) Der Jugendhilfeausschuss befasst sich mit den Aufgaben der Jugendhilfe (§ 71 SGB VIII). Er be-
schließt im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Mittel, dieser Satzung und der vom Rat gefassten Be-
schlüsse über die Angelegenheiten der Jugendhilfe. 
Er soll vor jeder Beschlussfassung des Rates in Fragen der Jugendhilfe gehört werden. 
Er hat das Recht, an den Rat der Stadt Anträge zu stellen. 
 

(2) Der Jugendhilfeausschuss hat vor allem folgende Aufgaben: 
1. Die Aufstellung von Richtlinien und Grundsätzen für 

a) die Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Jugendhilfe; 
b) die Festsetzung der Leistungen oder der Hilfe zur Erziehung, soweit diese nicht durch Landes-

recht geregelt werden; 
c) die Beteiligung an der Durchführung von Aufgaben oder die Übertragung von Aufgaben zur Aus-

führung an anerkannte Träger der freien Jugendhilfe gem. § 76 SGB VIII. 
 

2. Die Entscheidung über 

a) die Jugendhilfeplanung, § 80 SGB VIII; 
b) die Förderung der öffentlichen Jugendhilfe und der Träger der freien Jugendhilfe, § 4 Abs. 3, § 74 

SGB VIII; 
c) die öffentliche Anerkennung nach § 75 SGB VIII in Verbindung mit § 25 AG-KJHG; 
d) die Bedarfsfeststellung für Tageseinrichtungen für Kinder im Rahmen des Kindergartenbedarfs-

planes (§ 80 SGB VIII i.V.m. § 18 Abs. 2 und § 21 Abs. 6 Kinderbildungsgesetz (KiBiz)); 
e) die Gewährung von freiwilligen Zuschüssen an freie Träger von Kindertageseinrichtungen; 
f) die Genehmigung einer Vereinbarung über Tageseinrichtungsplätze für Betriebe; 
g) den Ausbau von Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren nach § 16 KiBiz; 
h) die Aufstellung von Vorschlagslisten für die Wahl der Jugendschöffen; 
i) die Aufstellung von Vorschlagslisten für die Wahl der ehrenamtlichen Beisitzer für den Ausschuss 

und die Kammer für Kriegdienstverweigerer. 
 

3. Die Vorberatung des Haushalts für den Bereich der Jugendhilfe. 
 

4. Die Anhörung vor der Berufung der Leiterin/ des Leiters der Verwaltung des Amtes für Jugend, 
Schule und Sport. 

 
 
§ 7 Unterausschüsse 
 

Für einzelne Aufgaben der Jugendhilfe können bei Bedarf Unterausschüsse ohne Entscheidungsbe-
fugnis gebildet werden. Die Mitglieder der Unterausschüsse werden vom Jugendhilfeausschuss aus 
seinen ordentlichen und stellvertretenden Mitgliedern gewählt. Er bestimmt auch die/ den Vorsitzende/n 
und ihre/ seinen Stellvertreter/in. 
 
 
§ 8 Verfahren 
 

Für das Verfahren des Jugendhilfeausschusses und der Unterausschüsse gilt, soweit in bundes- und 
landesrechtlichen Vorschriften nichts anderes bestimmt ist, die Geschäftsordnung für den Rat der Stadt 
und seine Ausschüsse entsprechend. 
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III. Die Verwaltung des Amtes für Jugend, Schule und Sport. 
 
§ 9 Eingliederung 
 

Die Verwaltung des Amtes für Jugend, Schule und Sport ist eine selbstständige Organisationseinheit 
innerhalb der Stadtverwaltung Hilden. 
 
 
§ 10 Aufgaben 
 

(1) Der Verwaltung des Amtes für Jugend, Schule und Sport obliegen alle laufenden Geschäfte sowie 
alle Aufgaben, die nicht in § 6 aufgeführt sind. 

 

(2) Die dem Amt für Jugend, Schule und Sport obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister 
oder in seinem Auftrage von der Leiterin/ vom Leiter des Amtes für Jugend, Schule und Sport 
durchgeführt. 

 

(3) Der Bürgermeister oder in seinem Auftrag die Leiterin/ der Leiter der Verwaltung des Amtes für 
Jugend, Schule und Sport ist verpflichtet, die Vorsitzende/ den Vorsitzenden des Jugendhilfeaus-
schusses über alle wichtigen Angelegenheiten der Verwaltung des Amtes für Jugend, Schule und 
Sport zu unterrichten. 

 
 
IV. Schlussbestimmung 
 
§ 11 In-Kraft-Treten 
 

Diese Satzung für das Amt für Jugend, Schule und Sport tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. Am gleichen Tag tritt die Satzung für das Jugendamt der Stadt Hilden vom 16.02.2000 außer 
Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 

Die vorstehende Satzung für das Amt für Jugend, Schule und Sport der Stadt Hilden vom 03.06.2011 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der GO NRW kann gegen die o.g. Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung ) nicht mehr geltend ge-
macht werde, es sei denn, 
 

a.) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b.) die o.g. Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c.) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d.) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Hilden, den 03.06.2011 
Horst Thiele 
Bürgermeister 

 
Bekanntmachung des Amtsgerichtes Langenfeld 

 
4. Anlegung eines Grundbuches für das Grundstück Flur 3 Flurstück 361 

 
Alice Herbertz aus Hilden hat am 23.05.2011 beantragt, für das bisher nicht gebuchte, in der Gemar-
kung Hilden liegende Grundstück 
 

Flur 3, Flurstück 361 
 

das Grundbuch anzulegen und den Antragsteller als Eigentümer einzutragen. Das Grundstück liegt 
zwischen den auf den Namen Alice Herbertz eingetragenen Grundstücken Flur 3, Flurstücke 64 und 
66. Es wurde vorgetragen, dass das o.g. Flurstück seit mehr als 50 Jahren allein durch die Familie 
Herbertz genutzt wird. 
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Dem Antrag wird entsprochen, wenn nicht Einwendungen Berechtigter innerhalb einer Frist von einem 
Monat – vom Tage der Veröffentlichung an gerechnet – beim Amtsgericht Langenfeld, Hauptstraße 15, 
40764 Langenfeld, angemeldet und glaubhaft gemacht werden. Anderenfalls kann ihr Recht bei der An-
legung nicht berücksichtigt werden. 
 
Langenfeld, 26.05.2011 Geschäfts-Nr.: HI-5687-14 
Amtsgericht 
Scherer 
Rechtspfleger 

 
Bekanntmachungen der Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert 

 
5. Kraftloserklärungen 

 
Die Sparkassenbücher 
 

3021133008, 3021167691, 3041050786 
3021659283 – alt 1659283 (V), 3031739174 – alt 1739176 (H), 
3043067275 – alt 3067279 (R) 
 

ausgestellt von der Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert, der ehemaligen Stadt-Sparkasse Hilden (H), 
der ehemaligen Stadt-Sparkasse Ratingen (R) und der ehemaligen Sparkasse Velbert (V) , deren 
Rechtsnachfolgerin die Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert ist,  werden nach Durchführung des Aufge-
botsverfahrens für kraftlos erklärt. 
 
Velbert, 05. Mai 2011 
SPARKASSE HILDEN·RATINGEN·VELBERT 
 DER VORSTAND 
 
 

6. Aufgebote 
 
Die Sparkassenbücher 
 

3021168244, 3021216332, 3041284401, 
3031620606 - alt 1620608 (H)              3031635877 - alt 1635879 (H) 
4031412812 - alt 1412816 (H)              4041238975 - alt 1238971 (R) 
4043529959 - alt 3529955 (R)              3022683381 - alt 2683381 (V) 
3023785557 - alt 3785557 (V) 
 

der Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert, der ehemaligen Stadt-Sparkasse Hilden (H), der ehemaligen 
Stadt-Sparkasse Ratingen (R) und der ehemaligen Sparkasse Velbert (V) , deren Rechtsnachfolgerin 
die Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert ist, werden aufgeboten. 
 
Die Inhaber der Sparkassenbücher werden aufgefordert, binnen drei Monaten ihre Rechte unter Vorla-
ge der Sparkassenbücher anzumelden, andernfalls werden die Sparkassenbücher für kraftlos erklärt. 
 
Velbert, 20. Mai 2011 
SPARKASSE HILDEN·RATINGEN·VELBERT 
 DER VORSTAND 

 
Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Hilden 
 

7. Lichtsignalanlage – Auf dem Sand 
 
Im Wesentlichen kommen folgende Arbeiten zur Ausführung: 
1 Stck. Fußgänger LSA 3phasig ohne Oberflächenwiederherstellung mit Markierung und 10-
Jahresvertrag für Wartung 
Beginn der Arbeiten: 01.08.2011  Fertigstellung: 26.08.2011 
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Die Verdingungsunterlagen können ab dem 30.05.2011 bei der Zentralen Vergabestelle der Stadt Hil-
den, Am Rathaus 1, 40721 Hilden, per Post, per Fax (02103 / 72 620), per E-Mail 
(vergabestelle@hilden.de) oder im Zimmer 243 angefordert werden.  
 

Die Verdingungsunterlagen können auf Wunsch per E-Mail versandt werden. Bei einem Versand 
per E-Mail entfallen die Verwaltungsgebühren. 
Bei Versendung per Post ist je Leistungsverzeichnis ein Entgelt in Höhe von 7 € je Exemplar zu entrich-
ten. Eine Versendung von zwei Exemplaren erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch und bei Bezahlung 
des doppelten Entgelts.  Bei Postversand erhöht sich das Entgelt um 3 €. Das Entgelt wird nicht erstat-
tet. Der Betrag ist in bar bei der Zentralen Vergabestelle oder bei der Sparkasse Hilden-Ratingen-
Velbert (BLZ 334 500 00) auf das Konto Nr. 34 300 566 der Stadtkasse Hilden unter Angabe des 
Kassenzeichens 0300.1000/11020 einzuzahlen. Achtung: Nur mit der korrekten Angabe dieses 
Kassenzeichens ist eine Verbuchung Ihrer Zahlung möglich. Der Einzahlungsbeleg oder Verrech-
nungsscheck ist der Anforderung beizufügen.  
Das Angebot muss in deutscher Sprache bis zum 21.06.2011, 11:00 Uhr, bei der Zentralen Vergabe-
stelle der Stadt Hilden eingehen. Der Eröffnungstermin findet am 21.06.2011, 11:00 Uhr, im Rathaus 
der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer 107, statt. Es dürfen Bieter und ihre Bevollmächtigten anwe-
send sein. 
 

Nebenangebote, die in technischer Hinsicht von der Leistungsbeschreibung abweichen, sind auch oh-
ne Abgabe eines Hauptangebotes zugelassen. (Die technische Gleichwertigkeit ist mit Abgabe des An-
gebots nachzuweisen!) Andere Änderungsvorschläge oder Nebenangebote (z. B. abweichende Zah-
lungsbedingungen, Preisvorbehalte) sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. 
Nebenangebote oder Änderungsvorschläge müssen im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ 
und quantitativ gleichwertig sein. 
 

Folgende Nachweise sind mit dem Angebot vorzulegen: 
- Selbstauskunft, dass keine Eintragungen bzgl. Schwarzarbeit, Korruption und/oder Vorteilsnahme im 
Gewerbezentralregister vorhanden sind 

- Bescheinigung des Finanzamtes, dass keine Rückstände an öffentlichen Abgaben bestehen 
- Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen. 
- Umsatz des Unternehmers in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistun-
gen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Ein-
schluss des Anteils der bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen 

- die Ausführung von Leistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu ver-
gebenden Leistung vergleichbar sind  

- die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten 
Arbeitskräfte, gegliedert nach Berufsgruppen 

- die dem Unternehmer für die Ausführung der zu vergebenden Leistung zur Verfügung stehende tech-
nische Ausrüstung 

- das für die Leitung und Aufsicht vorgesehene technische Personal 
- die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes 
 

Hinweis: Fehlende Unterlagen müssen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung nachgereicht 
werden, ansonsten erfolgt der Ausschluss von der Vergabe. Ein Hinweis auf frühere Bewerbungen wird 
nicht akzeptiert. 
 

Die Bieter sind bis zum 15.07.2011 an ihr Angebot gebunden. 
 

Stelle, an die sich der Bewerber/ Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestim-
mungen wenden kann:  
Kreis Mettmann, Der Landrat, Kommunalaufsicht, Düsseldorfer Str. 26, 40822 Mettmann, 
Fax: 02104 / 99 – 4403. 
 
 

8. Regenwasserkanal – Am Jägersteig 
 
Im Wesentlichen kommen folgende Arbeiten zur Ausführung: 
Ca. 1.000 qm Straßenaufbruch und Wiederherstellung; ca. 1.400 cbm Bodenaushub; ca. 800 qm Ver-
bau; ca. 280 lfdm Rohrverlegung DN 600 dGuß; ca. 180 lfdm Rohrverlegung DN 300 –  
DN 400 BV; ca. 60 Stck. Umbinden/Herstellen von Haus- und SK-Anschlüssen 
Beginn der Arbeiten: 25.07.2011  Fertigstellung: 31.05.2012 
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Die Verdingungsunterlagen können ab dem 25.05.2011 bei der Zentralen Vergabestelle der Stadt Hil-
den, Am Rathaus 1, 40721 Hilden, per Post, per Fax (02103 / 72 620), per E-Mail 
(vergabestelle@hilden.de) oder im Zimmer 243 angefordert werden.  
 

Die Verdingungsunterlagen können auf Wunsch per E-Mail versandt werden. Bei einem Versand 
per E-Mail entfallen die Verwaltungsgebühren. 
Bei Versendung per Post ist je Leistungsverzeichnis ein Entgelt in Höhe von 11 € je Exemplar zu ent-
richten. Eine Versendung von zwei Exemplaren erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch und bei Bezah-
lung des doppelten Entgelts.  Bei Postversand erhöht sich das Entgelt um 3 €. Das Entgelt wird nicht 
erstattet. Der Betrag ist in bar bei der Zentralen Vergabestelle oder bei der Sparkasse Hilden-Ratingen-
Velbert (BLZ 334 500 00) auf das Konto Nr. 34 300 566 der Stadtkasse Hilden unter Angabe des 
Kassenzeichens 0300.1000/11018 einzuzahlen. Achtung: Nur mit der korrekten Angabe dieses 
Kassenzeichens ist eine Verbuchung Ihrer Zahlung möglich. Der Einzahlungsbeleg oder Verrech-
nungsscheck ist der Anforderung beizufügen.  
Das Angebot muss in deutscher Sprache bis zum 21.06.2011, 14:00 Uhr, bei der Zentralen Vergabe-
stelle der Stadt Hilden eingehen. Der Eröffnungstermin findet am 21.06.2011, 14:00 Uhr, im Rathaus 
der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer 107, statt. Es dürfen Bieter und ihre Bevollmächtigten anwe-
send sein. 
 

Nebenangebote, die in technischer Hinsicht von der Leistungsbeschreibung abweichen, sind auch oh-
ne Abgabe eines Hauptangebotes zugelassen. (Die technische Gleichwertigkeit ist mit Abgabe des An-
gebots nachzuweisen!) Andere Änderungsvorschläge oder Nebenangebote (z. B. abweichende Zah-
lungsbedingungen, Preisvorbehalte) sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. 
Nebenangebote oder Änderungsvorschläge müssen im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ 
und quantitativ gleichwertig sein. 
 

Als Sicherheit für die Vertragserfüllung wird eine Bürgschaft eines in der Europäischen Gemeinschaft 
zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers in Höhe von 5 v. H. der Auftragssumme verlangt. 
 

Als Sicherheit für die Gewährleistung werden 3 v. H. der Abrechnungssumme einbehalten. Der Auf-
tragnehmer kann stattdessen eine Bürgschaft eines in der Europäischen Gemeinschaft zugelassenen 
Kreditinstituts oder Kreditversicherers stellen. 
 

Folgende Nachweise sind mit dem Angebot vorzulegen: 
- Selbstauskunft, dass keine Eintragungen bzgl. Schwarzarbeit, Korruption und/oder Vorteilsnahme im 
Gewerbezentralregister vorhanden sind 

- Bescheinigung des Finanzamtes, dass keine Rückstände an öffentlichen Abgaben bestehen 
- Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen. 
- Umsatz des Unternehmers in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistun-
gen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Ein-
schluss des Anteils der bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen 

- die Ausführung von Leistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu ver-
gebenden Leistung vergleichbar sind  

- die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten 
Arbeitskräfte, gegliedert nach Berufsgruppen 

- die dem Unternehmer für die Ausführung der zu vergebenden Leistung zur Verfügung stehende tech-
nische Ausrüstung 

- das für die Leitung und Aufsicht vorgesehene technische Personal 
- die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes 
- Nachweis über die Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 
 

Hinweis: Fehlende Unterlagen müssen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung nachgereicht 
werden, ansonsten erfolgt der Ausschluss von der Vergabe. Ein Hinweis auf frühere Bewerbungen wird 
nicht akzeptiert. 
 

Die Bieter sind bis zum 21.07.2011 an ihr Angebot gebunden. 
 

Stelle, an die sich der Bewerber/ Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestim-
mungen wenden kann:  
Kreis Mettmann, Der Landrat, Kommunalaufsicht, Düsseldorfer Str. 26, 40822 Mettmann, Fax: 
02104 / 99 – 4403. 
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9. Heizungsarbeiten – Schule Kalstert 86 
 
Im Wesentlichen kommen folgende Arbeiten zur Ausführung: 
Los 1 Turnhalle: Trennen und Teilausbau der Versorgungsleitung; Einbau von zwei 80kw Brennwert-
Wandkesseln 
Los 2 Schule: Demontage der kompletten 400 kw Kesselanlage; Einbau von zwei 100 kw Brennwert-
Wandkesseln 
Beginn der Arbeiten: 18.07.2011  Fertigstellung: 12.08.2011 
 
Die Verdingungsunterlagen können ab dem 26.05.2011 bei der Zentralen Vergabestelle der Stadt Hil-
den, Am Rathaus 1, 40721 Hilden, per Post, per Fax (02103 / 72 620), per E-Mail 
(vergabestelle@hilden.de) oder im Zimmer 243 angefordert werden.  
 
Die Verdingungsunterlagen können auf Wunsch per E-Mail versandt werden. Bei einem Versand 
per E-Mail entfallen die Verwaltungsgebühren. 
Bei Versendung per Post ist je Leistungsverzeichnis ein Entgelt in Höhe von 8 € je Exemplar zu entrich-
ten. Eine Versendung von zwei Exemplaren erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch und bei Bezahlung 
des doppelten Entgelts.  Bei Postversand erhöht sich das Entgelt um 2 €. Das Entgelt wird nicht erstat-
tet. Der Betrag ist in bar bei der Zentralen Vergabestelle oder bei der Sparkasse Hilden-Ratingen-
Velbert (BLZ 334 500 00) auf das Konto Nr. 34 300 566 der Stadtkasse Hilden unter Angabe des 
Kassenzeichens 0300.1000/11019 einzuzahlen. Achtung: Nur mit der korrekten Angabe dieses 
Kassenzeichens ist eine Verbuchung Ihrer Zahlung möglich. Der Einzahlungsbeleg oder Verrech-
nungsscheck ist der Anforderung beizufügen.  
Das Angebot muss in deutscher Sprache bis zum 22.06.2011, 10:00 Uhr, bei der Zentralen Vergabe-
stelle der Stadt Hilden eingehen. Der Eröffnungstermin findet am 22.06.2011, 10:00 Uhr, im Rathaus 
der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer 107, statt. Es dürfen Bieter und ihre Bevollmächtigten anwe-
send sein. 
 
Nebenangebote, die in technischer Hinsicht von der Leistungsbeschreibung abweichen, sind auch oh-
ne Abgabe eines Hauptangebotes zugelassen. (Die technische Gleichwertigkeit ist mit Abgabe des An-
gebots nachzuweisen!) Andere Änderungsvorschläge oder Nebenangebote (z. B. abweichende Zah-
lungsbedingungen, Preisvorbehalte) sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. Ne-
benangebote oder Änderungsvorschläge müssen im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ 
und quantitativ gleichwertig sein. 
 
Folgende Nachweise sind mit dem Angebot vorzulegen: 
- Selbstauskunft, dass keine Eintragungen bzgl. Schwarzarbeit, Korruption und/oder Vorteilsnahme im 
Gewerbezentralregister vorhanden sind 

- Bescheinigung des Finanzamtes, dass keine Rückstände an öffentlichen Abgaben bestehen 
- Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen 
- Umsatz des Unternehmers in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistun-
gen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Ein-
schluss des Anteils der bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen 

- die Ausführung von Leistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu ver-
gebenden Leistung vergleichbar sind  

- die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten 
Arbeitskräfte, gegliedert nach Berufsgruppen. 

 
Hinweis: Fehlende Unterlagen müssen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung nachgereicht 
werden, ansonsten erfolgt der Ausschluss von der Vergabe. Ein Hinweis auf frühere Bewerbungen wird 
nicht akzeptiert. 
 
Die Bieter sind bis zum 08.07.2011 an ihr Angebot gebunden. 
 
Stelle, an die sich der Bewerber/ Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestim-
mungen wenden kann:  
Kreis Mettmann, Der Landrat, Kommunalaufsicht, Düsseldorfer Str. 26, 40822 Mettmann, 
Fax: 02104 / 99 – 4403. 
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10. Rohbauarbeiten Aufzugsschacht – Helmholtz-Gymnasium 
 
Im Wesentlichen kommen folgende Arbeiten zur Ausführung: 
Aufzugsschacht Höhe 17,00 m; Schachtquerschnitt 1,65 x 1,85 m; Wanddicke 0,25 m 
Beginn der Arbeiten: 18.07.2011  Fertigstellung: 24.08.2011 
 

Die Verdingungsunterlagen können ab dem 23.05.2011 bei der Zentralen Vergabestelle der Stadt Hil-
den, Am Rathaus 1, 40721 Hilden, per Post, per Fax (02103 / 72 620), per E-Mail 
(vergabestelle@hilden.de) oder im Zimmer 243 angefordert werden.  
 

Die Verdingungsunterlagen können auf Wunsch per E-Mail versandt werden. Bei einem Versand 
per E-Mail entfallen die Verwaltungsgebühren. 
Bei Versendung per Post ist je Leistungsverzeichnis ein Entgelt in Höhe von 4 € je Exemplar zu entrich-
ten. Eine Versendung von zwei Exemplaren erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch und bei Bezahlung 
des doppelten Entgelts.  Bei Postversand erhöht sich das Entgelt um 2 €. Das Entgelt wird nicht erstat-
tet. Der Betrag ist in bar bei der Zentralen Vergabestelle oder bei der Sparkasse Hilden-Ratingen-
Velbert (BLZ 334 500 00) auf das Konto Nr. 34 300 566 der Stadtkasse Hilden unter Angabe des 
Kassenzeichens 0300.1000/11017 einzuzahlen. Achtung: Nur mit der korrekten Angabe dieses 
Kassenzeichens ist eine Verbuchung Ihrer Zahlung möglich. Der Einzahlungsbeleg oder Verrech-
nungsscheck ist der Anforderung beizufügen.  
Das Angebot muss in deutscher Sprache bis zum 21.06.2011, 10:00 Uhr, bei der Zentralen Vergabe-
stelle der Stadt Hilden eingehen. Der Eröffnungstermin findet am 21.06.2011, 10:00 Uhr, im Rathaus 
der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer 107, statt. Es dürfen Bieter und ihre Bevollmächtigten anwe-
send sein. 
 

Nebenangebote, die in technischer Hinsicht von der Leistungsbeschreibung abweichen, sind auch oh-
ne Abgabe eines Hauptangebotes zugelassen. (Die technische Gleichwertigkeit ist mit Abgabe des An-
gebots nachzuweisen!) Andere Änderungsvorschläge oder Nebenangebote (z. B. abweichende Zah-
lungsbedingungen, Preisvorbehalte) sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. 
Nebenangebote oder Änderungsvorschläge müssen im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ 
und quantitativ gleichwertig sein. 
 

Folgende Nachweise sind mit dem Angebot vorzulegen: 
- Selbstauskunft, dass keine Eintragungen bzgl. Schwarzarbeit, Korruption und/oder Vorteilsnahme im 
Gewerbezentralregister vorhanden sind 

- Bescheinigung des Finanzamtes, dass keine Rückstände an öffentlichen Abgaben bestehen 
- Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen. 
- die Ausführung von Leistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu ver-
gebenden Leistung vergleichbar sind  

- die dem Unternehmer für die Ausführung der zu vergebenden Leistung zur Verfügung stehende tech-
nische Ausrüstung 

- das für die Leitung und Aufsicht vorgesehene technische Personal 
- die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes 
 

Hinweis: Fehlende Unterlagen müssen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung nachgereicht 
werden, ansonsten erfolgt der Ausschluss von der Vergabe. Ein Hinweis auf frühere Bewerbungen wird 
nicht akzeptiert. 
 

Die Bieter sind bis zum 07.07.2011 an ihr Angebot gebunden. 
 

Stelle, an die sich der Bewerber/ Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestim-
mungen wenden kann:  
Kreis Mettmann, Der Landrat, Kommunalaufsicht, Düsseldorfer Str. 26, 40822 Mettmann, 
Fax: 02104 / 99 – 4403. 
 
 

11. Sanitärarbeiten – Turnhalle Lortzingstraße 
 
Im Wesentlichen kommen folgende Arbeiten zur Ausführung: 
Sanierung von 2 Duschräumen und 4 Toilettenräumen; Demontage und Montage von 8 Duschplätzen, 
8 Waschplätze, 4 Toilettenräume; Austausch von Hauptwasserleitungen im benachbarten Kindergarten 
(in Zwischendecken) 
Beginn der Arbeiten: 21.07.2011  Fertigstellung: 02.09.2011 
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Die Verdingungsunterlagen können ab dem 07.06.2011 bei der Zentralen Vergabestelle der Stadt Hil-
den, Am Rathaus 1, 40721 Hilden, per Post, per Fax (02103 / 72 625), per E-Mail 
(vergabestelle@hilden.de) oder im Zimmer 243 angefordert werden.  
 

Die Verdingungsunterlagen können auf Wunsch per E-Mail versandt werden. Bei einem Versand 
per E-Mail entfallen die Verwaltungsgebühren. 
Bei Versendung per Post ist je Leistungsverzeichnis ein Entgelt in Höhe von 7 € je Exemplar zu entrich-
ten. Eine Versendung von zwei Exemplaren erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch und bei Bezahlung 
des doppelten Entgelts.  Bei Postversand erhöht sich das Entgelt um 3 €. Das Entgelt wird nicht erstat-
tet. Der Betrag ist in bar bei der Zentralen Vergabestelle oder bei der Sparkasse Hilden-Ratingen-
Velbert (BLZ 334 500 00) auf das Konto Nr. 34 300 566 der Stadtkasse Hilden unter Angabe des 
Kassenzeichens 0300.1000/11022 einzuzahlen. Achtung: Nur mit der korrekten Angabe dieses 
Kassenzeichens ist eine Verbuchung Ihrer Zahlung möglich. Der Einzahlungsbeleg oder Verrech-
nungsscheck ist der Anforderung beizufügen.  
Das Angebot muss in deutscher Sprache bis zum 28.06.2011, 10:00 Uhr, bei der Zentralen Vergabe-
stelle der Stadt Hilden eingehen. Der Eröffnungstermin findet am 28.06.2011, 10:00 Uhr, im Rathaus 
der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer 107, statt. Es dürfen Bieter und ihre Bevollmächtigten anwe-
send sein. 
 

Nebenangebote, die in technischer Hinsicht von der Leistungsbeschreibung abweichen, sind auch oh-
ne Abgabe eines Hauptangebotes zugelassen. (Die technische Gleichwertigkeit ist mit Abgabe des An-
gebots nachzuweisen!) Andere Änderungsvorschläge oder Nebenangebote (z. B. abweichende Zah-
lungsbedingungen, Preisvorbehalte) sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. 
Nebenangebote oder Änderungsvorschläge müssen im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ 
und quantitativ gleichwertig sein. 
 

Folgende Nachweise sind mit dem Angebot vorzulegen: 
- Selbstauskunft, dass keine Eintragungen bzgl. Schwarzarbeit, Korruption und/oder Vorteilsnahme im 
Gewerbezentralregister vorhanden sind 

- Bescheinigung des Finanzamtes, dass keine Rückstände an öffentlichen Abgaben bestehen 
- Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen. 
- Umsatz des Unternehmers in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistun-
gen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Ein-
schluss des Anteils der bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen 

- die Ausführung von Leistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu ver-
gebenden Leistung vergleichbar sind  

- die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten 
Arbeitskräfte, gegliedert nach Berufsgruppen 

- die dem Unternehmer für die Ausführung der zu vergebenden Leistung zur Verfügung stehende tech-
nische Ausrüstung 

- das für die Leitung und Aufsicht vorgesehene technische Personal 
- die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes 
 

Hinweis: Fehlende Unterlagen müssen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung nachgereicht 
werden, ansonsten erfolgt der Ausschluss von der Vergabe. Ein Hinweis auf frühere Bewerbungen wird 
nicht akzeptiert. 
 

Die Bieter sind bis zum 15.07.2011 an ihr Angebot gebunden. 
 

Stelle, an die sich der Bewerber/ Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestim-
mungen wenden kann:  
Kreis Mettmann, Der Landrat, Kommunalaufsicht, Düsseldorfer Str. 26, 40822 Mettmann, 
Fax: 02104 / 99 – 4403. 
 
 

12. Metallbau- und Verglasungsarbeiten – Helmholtz-Gymnasium 
 
Im Wesentlichen kommen folgende Arbeiten zur Ausführung: 
Demontage und Entsorgung von 48 zum Teil verglasten Metalltüranlagen; Montage von 48 Brand-
schutztüren T30/RS (1- und 2-flügelig) zum Teil verglast inkl. Zubehör wie Obentürschließer; Schließ-
folgeregelung und Fluchtwegbeschilderung 
Beginn der Arbeiten: BA I = 08.08.2011; BA II = 24.10.2011; BA III = 23.07.2012 
Fertigstellung: BA I = 19.08.2011; BA II = 28.10.2011; BA III = 03.08.2012 
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Die Verdingungsunterlagen können ab dem 03.06.2011 bei der Zentralen Vergabestelle der Stadt Hil-
den, Am Rathaus 1, 40721 Hilden, per Post, per Fax (02103 / 72 625), per E-Mail 
(vergabestelle@hilden.de) oder im Zimmer 243 angefordert werden.  
 

Die Verdingungsunterlagen können auf Wunsch per E-Mail versandt werden. Bei einem Versand 
per E-Mail entfallen die Verwaltungsgebühren. 
Bei Versendung per Post ist je Leistungsverzeichnis ein Entgelt in Höhe von 8 € je Exemplar zu entrich-
ten. Eine Versendung von zwei Exemplaren erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch und bei Bezahlung 
des doppelten Entgelts. Bei Postversand erhöht sich das Entgelt um 3 €. Das Entgelt wird nicht erstat-
tet. Der Betrag ist in bar bei der Zentralen Vergabestelle oder bei der Sparkasse Hilden-Ratingen-
Velbert (BLZ 334 500 00) auf das Konto Nr. 34 300 566 der Stadtkasse Hilden unter Angabe des 
Kassenzeichens 0300.1000/11021 einzuzahlen. Achtung: Nur mit der korrekten Angabe dieses 
Kassenzeichens ist eine Verbuchung Ihrer Zahlung möglich. Der Einzahlungsbeleg oder Verrech-
nungsscheck ist der Anforderung beizufügen.  
Das Angebot muss in deutscher Sprache bis zum 22.06.2011, 11:00 Uhr, bei der Zentralen Vergabe-
stelle der Stadt Hilden eingehen. Der Eröffnungstermin findet am 22.06.2011, 11:00 Uhr, im Rathaus 
der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer 107, statt. Es dürfen Bieter und ihre Bevollmächtigten anwe-
send sein. 
 

Nebenangebote, die in technischer Hinsicht von der Leistungsbeschreibung abweichen, sind auch oh-
ne Abgabe eines Hauptangebotes zugelassen. (Die technische Gleichwertigkeit ist mit Abgabe des An-
gebots nachzuweisen!) Andere Änderungsvorschläge oder Nebenangebote (z. B. abweichende Zah-
lungsbedingungen, Preisvorbehalte) sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. 
Nebenangebote oder Änderungsvorschläge müssen im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ 
und quantitativ gleichwertig sein. 
 

Als Sicherheit für die Vertragserfüllung wird eine Bürgschaft eines in der Europäischen Gemeinschaft 
zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers in Höhe von 5 v. H. der Auftragssumme verlangt. 
 

Als Sicherheit für die Gewährleistung werden 3 v. H. der Abrechnungssumme einbehalten. Der Auf-
tragnehmer kann stattdessen eine Bürgschaft eines in der Europäischen Gemeinschaft zugelassenen 
Kreditinstituts oder Kreditversicherers stellen. 
 

Folgende Nachweise sind mit dem Angebot vorzulegen: 
- Selbstauskunft, dass keine Eintragungen bzgl. Schwarzarbeit, Korruption und/oder Vorteilsnahme im 
Gewerbezentralregister vorhanden sind 

- Bescheinigung des Finanzamtes, dass keine Rückstände an öffentlichen Abgaben bestehen 
- Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen. 
- die Ausführung von Leistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu ver-
gebenden Leistung vergleichbar sind  

- die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten 
Arbeitskräfte, gegliedert nach Berufsgruppen 

- die dem Unternehmer für die Ausführung der zu vergebenden Leistung zur Verfügung stehende tech-
nische Ausrüstung 

- das für die Leitung und Aufsicht vorgesehene technische Personal 
- die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes 
 

Hinweis: Fehlende Unterlagen müssen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung nachgereicht 
werden, ansonsten erfolgt der Ausschluss von der Vergabe. Ein Hinweis auf frühere Bewerbungen wird 
nicht akzeptiert. 
 

Die Bieter sind bis zum 15.07.2011 an ihr Angebot gebunden. 
 

Stelle, an die sich der Bewerber/ Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestim-
mungen wenden kann:  
Kreis Mettmann, Der Landrat, Kommunalaufsicht, Düsseldorfer Str. 26, 40822 Mettmann, 
Fax: 02104 / 99 – 4403. 
 
 


